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Regeste

vorsätzliche Tötung (Art. 111 StGB) | Straftaten

Erwägungen

E. 1.1
Der Beschwerdeführer wendet sich ausschliesslich gegen den Schuldspruch der
vorsätzlichen Tötung gemäss Art. 111 StGB . Soweit er der mehrfachen groben Verletzung
der Verkehrsregeln schuldig gesprochen wurde, ficht er das vorinstanzliche Urteil nicht an.

E. 1.2
Hinsichtlich des Schuldspruchs der vorsätzlichen Tötung stellt die Vorinstanz folgenden,
für den Kassationshof verbindlichen ( Art. 277bis Abs. 1 BStP ) Sachverhalt fest: Am 4.
Oktober 2000, spätestens gegen ca. 02.00 Uhr, traf der Beschwerdeführer mit drei Freunden
in Winterthur, in der Nähe des Hauptbahnhofes, auf Y.________, welcher ebenfalls von
Kollegen begleitet war. Y.________ war mit seinem Ford Escort Cosworth 4x4 und der
Beschwerdeführer mit seinem neu erworbenen BMW M3 unterwegs. Die jungen Männer
beschlossen, da der Klub, in welchem sie zunächst einkehren wollten, bereits geschlossen
hatte, mit ihren Wagen zur Raststätte Kemptthal zu fahren. Der Beschwerdeführer äusserte
sich dabei etwas abschätzig über den Ford Escort Cosworth von Y.________ und gab
diesem zu verstehen, dass sein BMW M3 das bessere Auto sei. Der Beschwerdeführer, der
nunmehr nur noch von einem Freund begleitet wurde, setzte sich zusammen mit seinem
Beifahrer in den BMW M3, wobei keiner der beiden die Sicherheitsgurten anlegte. In der
Folge fuhren der Beschwerdeführer und Y.________ mit ihrem Wagen in Richtung
Autobahn A1, wobei sie mit zum Teil erheblich übersetzter Geschwindigkeit dicht
hintereinander her fuhren und versuchten, sich gegenseitig zu überholen. Als sie auf der
Raststätte Kemptthal ankamen, hielt der Beschwerdeführer entgegen der ursprünglichen
Abmachung nicht an, sondern liess den Motor seines Wagens aufheulen und fuhr mit
quietschenden Reifen wieder zur Einfahrt der Autobahn A1. Nachdem er am Fahrzeug von
Y.________ vorbeigefahren war, betätigte er oder sein Beifahrer zudem kurz den
Pannenblinker, womit Y.________ zu einem neuen Rennen herausgefordert wurde. Der
Beschwerdeführer fuhr seinen BMW M3 daraufhin wieder auf die Autobahn A1,
Fahrtrichtung Winterthur. Y.________ folgte mit seinen Mitfahrern und überholte den
Wagen des Beschwerdeführers umgehend. Dabei beschleunigte er den Ford Escort
Cosworth auf eine Geschwindigkeit von mindestens 160 km/h, wahrscheinlich noch
wesentlich mehr. Der Beschwerdeführer versuchte, Y.________ zu folgen und fuhr
ebenfalls mit massiv übersetzter Geschwindigkeit in Richtung Winterthur. Es gelang ihm
aber nicht, den vor ihm fahrenden Kontrahenten zu überholen. Ungefähr einen Kilometer
vor der Ausfahrt Winterthur-Töss reduzierte Y.________ die Geschwindigkeit auf das
zulässige Mass und reihte sich mit seinem Wagen hinter dem Personenwagen eines



weiteren Verkehrsteilnehmers ein, welcher ungefähr mit 90 km/h auf der rechten, zur
Ausfahrt Winterthur-Töss führenden Spur unterwegs war. Dem nachfolgenden
Beschwerdeführer signalisierte er mit dem mehrmaligen Betätigen des Bremspedals, dass
vor ihm ein anderes Auto in die Ausfahrt fuhr. Dennoch setzte der Beschwerdeführer alles
daran, seinem Beifahrer, Y.________ und dessen Begleitern die Leistungskraft seines
Wagens, seine fahrerische Überlegenheit und seinen Wagemut zu beweisen, um damit
Eindruck zu schinden und sein Ansehen bei diesen Personen zu heben. Ungefähr 46 Meter
hinter dem Schild "Autobahnkilometer 318.600" (Referenzpunkt), auf Höhe des Beginns
der Sicherheitslinie, welche die Autobahnspuren von der Ausfahrt trennt, überholte der
Beschwerdeführer deshalb den in der äussersten rechten Spur Richtung Ausfahrt fahrenden
Wagen von Y.________, mit einer Geschwindigkeit von mindestens 170 km/h,
wahrscheinlich bis über 200 km/h. Dabei hielt er lediglich einen kleinen seitlichen Abstand
von weniger als einem Meter ein. Nach Vollendung dieses Manövers fuhr er vor dem Signal
"Ausfahrtstafel" (Signal 4.63) mit dem ganzen Fahrzeug über die Sperrfläche in die
Autobahnausfahrt Winterthur-Töss ein. Ca. 295 Meter nach dem Referenzpunkt überholte
der Beschwerdeführer - immer noch mit unverminderter Geschwindigkeit auf der
Sperrfläche fahrend - den sich bereits auf der Rampe der Ausfahrt befindlichen Wagen des
vor Y.________ fahrenden Verkehrsteilnehmers, wobei er zu dessen Fahrzeug einen
seitlichen Abstand von lediglich etwa 1,25 bis 1,5 Meter einhielt. Als der Beschwerdeführer
sein Auto über die Kuppe der Ausfahrt lenkte, verlor er infolge der massiv übersetzten
Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr bzw. driftete geradeaus, statt der
leichten Linkskurve der Ausfahrt zu folgen, weshalb er nur mit einer unwesentlich, um
zirka 2 bis 3 km/h reduzierten Geschwindigkeit, also mit mindestens noch 167 km/h, erst
mit dem rechten Strassenrand und der rechten Leitplanke und dann mit einem hinter der
Leitplanke verankerten Beton-Kandelaber kollidierte, welcher durch den Aufprall des
BMW M3 gefällt wurde. Danach schleuderte das Fahrzeug unkontrolliert über eine Distanz
von rund 140 Metern weiter, wobei es mehrmals mit der rechten und linken Leitplanke
kollidierte und sich mehrfach um sich selbst drehte, bis es vollständig zum Stillstand kam.
Infolge dieses Unfalls erlitt der Beifahrer des Beschwerdeführers schwerste
Schädel-/Hirnverletzungen, die zu seinem sofortigen Tod führten. Der Beschwerdeführer
blieb ohne schwere Verletzungen.

E. 2.1
Die Vorinstanz kommt in rechtlicher Hinsicht zum Schluss, der Beschwerdeführer habe mit
Eventualvorsatz gehandelt. Die örtlichen Verhältnisse seien ihm bekannt gewesen, und er
habe um die Gefährlichkeit seines Fahrmanövers gewusst. Er habe damit rechnen müssen,
dass er bei einer Geschwindigkeit von 170 km/h oder mehr die der Kuppe folgende Kurve
wegen der auftretenden Fliehkräfte nicht mehr ohne Verlust der Herrschaft über sein
Fahrzeug würde befahren können. Die Folgen einer derart halsbrecherischen Fahrweise
seien für jeden Fahrzeuglenker ohne weiteres ersichtlich. Die Wahrscheinlichkeit eines
Verkehrsunfalls sei unter den gegebenen Umständen derart gross gewesen, dass er einen
solchen spätestens im Zeitpunkt seines Überholmanövers wenigstens für möglich gehalten
bzw. erkannt haben müsse. Die wesentlichen Umstände seien ihm daher im Sinne eines
Begleitwissens mitbewusst gewesen. Die konkreten Umstände hätten es dem
Beschwerdeführer auch nicht mehr erlaubt, ernsthaft darauf zu vertrauen, er werde den als
möglich erkannten Erfolg durch seine Fahrgeschicklichkeit vermeiden können. Wer im
Rahmen eines fahrerischen Kräftemessens mit 170 - 200 km/h in eine Autobahnausfahrt
einfahre, für welche eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gelte und deren Verlauf



nicht voll einsehbar sei, könne gar nicht anders, als den Deliktserfolg ernstlich in Rechnung
stellen. Der Beschwerdeführer habe sich mit seiner Fahrweise für die mögliche
Rechtsgüterverletzung entschieden. Denn die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalls
mit tödlichem Ausgang habe sich ihm als derart hoch aufdrängen müssen, dass sein
Fahrmanöver nicht anders als Inkaufnahme des als möglich erkannten Erfolgs ausgelegt
werden könne. Sein Verhalten lasse sich im vorliegenden Fall daher nicht mehr als bloss
verantwortungslose riskante Fahrweise bzw. als unverantwortlichen Leichtsinn würdigen.
Aus dem ganzen Ablauf des Geschehens, der gegenseitigen Anstachelung der beiden
Fahrzeuglenker zu Beginn der Fahrt, der Fortsetzung des Rennens auf der Autobahn A 1
und dem letzten Überholmanöver auf der Ausfahrt ergebe sich, dass primäres Ziel des
Beschwerdeführers gewesen sei, als Sieger aus dem Rennen hervorzugehen, welchem er
auch seine eigene Sicherheit untergeordnet habe.

E. 2.2
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 18 Abs. 2 i.V.m. Art. 111 StGB . Er
macht zunächst geltend, er habe nicht die Gelegenheit benutzt, um den langsamer fahrenden
Y.________ endlich überholen zu können. Selbst wenn er sich bei der Raststätte Kemptthal
mit jenem ein Rennen geliefert hätte, so wäre dieses Rennen im Zeitpunkt des fraglichen
Überholmanövers vor der Ausfahrt Winterthur-Töss längst beendet gewesen. Denn er sei
bei der Autobahneinfahrt Raststätte Kemptthal von Y.________ mit grosser
Geschwindigkeit überholt und in der Folge deutlich distanziert worden. Auch für
Y.________ sei das Rennen spätestens etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt
Winterthur-Töss beendet gewesen, zumal dieser seine Geschwindigkeit auf das zulässige
Mass verringert und sich auf der Ausfahrtsspur hinter dem Fahrzeug des unbeteiligten
Verkehrsteilnehmers eingereiht habe. Wenn er (der Beschwerdeführer) bei dieser Sachlage
auf der mittleren Spur mit unvermindert hoher Geschwindigkeit an Y.________
vorbeigefahren sei, habe er die Wahrscheinlichkeit eines Verkehrsunfalls nicht erkennen
müssen. Zu diesem Zeitpunkt habe er noch nicht beabsichtigt gehabt, ebenfalls die Ausfahrt
zu benutzen. Erst nach dem Überholmanöver habe er sich im letzten Moment anders
entschieden, habe brüsk nach rechts gelenkt und sei über die Sperrfläche in die Ausfahrt
gefahren. Bei dieser leichtsinnigen Blitzentscheidung habe er nicht an die Möglichkeit eines
Unfalls gedacht und schon gar nicht den Tod seines Beifahrers ernsthaft für möglich
gehalten. Er sei sicher gewesen, ungefährdet durch die Ausfahrt zu kommen. Wenn sein
Wagen zudem ausschliesslich mit den Leitplanken, und nicht auch mit dem unmittelbar
hinter diesen verankerten Betonkandelaber kollidiert wäre, wäre die Wucht des Aufpralls
teilweise aufgefangen worden, so dass die Fahrgastzelle vermutlich einigermassen intakt
geblieben wäre. Im Weiteren bringt der Beschwerdeführer vor, er habe bei seinem
Blitzentscheid leichtfertig und leichtsinnig darauf vertraut, sein Manöver werde gut
ausgehen. Er habe sich nicht gegen das Rechtsgut entschieden. Hätte er den Tod seines
Freundes in Kauf genommen, hätte er zwangsläufig auch seinen eigenen Tod in Kauf
nehmen müssen. Dies würde einen latenten Suizidwunsch voraussetzen, welcher bei ihm
nicht vorhanden gewesen sei.

E. 3
Die Nichtigkeitsbeschwerde kann nur damit begründet werden, dass die angefochtene
Entscheidung eidgenössisches Recht verletze ( Art. 269 Abs. 1 BStP ). Ausführungen, die
sich gegen die tatsächlichen Feststellungen des Entscheides richten, sowie das Vorbringen
neuer Tatsachen sind unzulässig ( Art. 273 Abs. 1 lit. b BStP ). Der Kassationshof ist im



Verfahren der Nichtigkeitsbeschwerde an den von der kantonalen Behörde festgestellten
Sachverhalt gebunden ( Art. 277bis Abs. 1 BStP ). Auf die Beschwerde kann somit nicht
eingetreten werden, soweit der Beschwerdeführer geltend macht, er habe zum Zeitpunkt, als
er Y.________ überholt habe, noch nicht beabsichtigt gehabt, die Ausfahrt Winterthur-Töss
zu benutzen, sondern habe sich erst im letzten Moment in einer leichtsinnigen
Blitzentscheidung dazu entschlossen, und es sei ihm bei seinem Fahrmanöver nicht um
Geltung und Anerkennung gegangen.

E. 4
Gemäss Art. 18 Abs. 2 StGB verübt ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich, wer die Tat
mit Wissen und Wollen ausführt. Eventualvorsatz liegt vor, wenn der Täter den Eintritt des
Erfolgs bzw. die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält, aber dennoch handelt, weil er
den Erfolg für den Fall seines Eintritts in Kauf nimmt, sich mit ihm abfindet, mag er ihm
auch unerwünscht sein ( BGE 130 IV 58 E. 8.2; 131 IV 1 E. 2.2, je mit Hinweisen). Die
Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit kann im Einzelfall
schwierig sein. Sowohl der eventualvorsätzlich als auch der fahrlässig handelnde Täter
wissen um die Möglichkeit oder das Risiko der Tatbestandsverwirklichung. Hinsichtlich der
Wissensseite stimmen somit beide Erscheinungsformen des subjektiven Tatbestandes
überein. Unterschiede bestehen jedoch beim Willensmoment. Der bewusst fahrlässig
handelnde Täter vertraut (aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit) darauf, dass der von ihm als
möglich vorausgesehene Erfolg nicht eintrete, sich das Risiko der Tatbestandserfüllung
mithin nicht verwirklichen werde. Das gilt selbst für den Täter, der sich leichtfertig bzw.
frivol ( BGE 69 IV 75 E. 5 a.E. S. 80) über die Möglichkeit der Tatbestandserfüllung
hinwegsetzt und mit der Einstellung handelt, es werde schon nichts passieren.
Demgegenüber nimmt der eventualvorsätzlich handelnde Täter den Eintritt des als möglich
erkannten Erfolgs ernst, rechnet mit ihm und findet sich mit ihm ab. Wer den Erfolg derart
in Kauf nimmt, "will" ihn im Sinne von Art. 18 Abs. 2 StGB . Nicht erforderlich ist, dass
der Täter den Erfolg "billigt" ( BGE 130 IV 58 E. 8.3, mit Hinweisen). Für den Nachweis
des Vorsatzes darf der Richter vom Wissen des Täters auf den Willen schliessen, wenn sich
dem Täter die Verwirklichung der Gefahr als so wahrscheinlich aufdrängte, dass die
Bereitschaft, sie als Folge hinzunehmen, vernünftigerweise nur als Inkaufnahme des
Erfolges ausgelegt werden kann. Zu den äusseren Umständen, aus denen dieser Schluss
gezogen werden kann, gehört auch die Grösse des dem Täter bekannten Risikos der
Tatbestandsverwirklichung und die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung. Je grösser die
Wahrscheinlichkeit der Tatbestandsverwirklichung ist und je schwerer die
Sorgfaltspflichtverletzung wiegt, desto näher liegt die tatsächliche Schlussfolgerung, der
Täter habe die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen ( BGE 130 IV 58 E. 8.4, mit
Hinweisen).

E. 5
Das angefochtene Urteil verletzt kein Bundesrecht. Das gilt zunächst, soweit die Vorinstanz
das Wissenselement des Vorsatzes bejaht. Nach ihren verbindlichen Feststellungen hat der
Beschwerdeführer den auf der äussersten rechten Spur fahrenden Personenwagen von
Y.________ mit einer Geschwindigkeit von mindestens 170 km/h überholt, ist knapp vor
der Gabelung über die Sperrfläche in die Ausfahrt eingebogen und hat in der Ausfahrt selbst
noch den vor Y.________ fahrenden Personenwagen überholt (vgl. auch die
Rekonstruktion der Überholmanöver, Untersuchungsakten act. 9). Dem Beschwerdeführer,
dem die Örtlichkeiten bekannt waren, war - wie für jedermann - ohne weiteres erkennbar,



dass das Befahren einer Autobahnausfahrt, bei welcher die zulässige
Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt ist und bei welcher eine Kuppe die Sicht auf
die nachfolgende Linkskurve verdeckt, mit einer Geschwindigkeit von 170 km/h bis über
200 km/h die naheliegende Möglichkeit schafft, dass er die Herrschaft über das Fahrzeug
verlieren könnte. Die Wahrscheinlichkeit eines Verkehrsunfalls mit schwerst möglichen
Folgen war aufgrund der gegebenen Verhältnisse derart hoch, dass der Beschwerdeführer
diese bei seinem Entschluss, die vor ihm fahrenden Personenwagen noch zu überholen und
in die Ausfahrt einzubiegen, erkannt haben musste. Das gilt ungeachtet des Umstands, dass
der Tod des Opfers auf die Kollision mit dem Betonkandelaber zurückzuführen ist.
Abgesehen davon, dass dem Beschwerdeführer die örtlichen Verhältnisse bekannt waren,
hätte er angesichts seiner Geschwindigkeit, auch wenn er nur mit den Leitplanken
zusammengestossen wäre, mit schwersten Folgen rechnen müssen, zumal weder er selbst
noch sein Beifahrer angegurtet waren. Die Vorinstanz hat aber auch die Willensseite des
Vorsatzes zu Recht bejaht. Aufgrund der konkreten Umstände und der örtlichen
Verhältnisse ergibt sich in aller Deutlichkeit, dass der Beschwerdeführer nicht mehr
ernsthaft darauf vertrauen konnte, er werde den als möglich erkannten Erfolg durch seine
Fahrgeschicklichkeit vermeiden können. Dies wird durch das verkehrstechnische Gutachten
des Wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich erhärtet, welches zum Schluss
gelangt, der Unfall sei bei einer derart übersetzten Eingangsgeschwindigkeit nicht
vermeidbar gewesen. Indem der Beschwerdeführer trotz der nahenden Ausfahrt und dem
Umstand, dass sein Kontrahent das Rennen aufgegeben und sich hinter einem weiteren, mit
zulässiger Geschwindigkeit fahrenden Wagen auf der Ausfahrtsspur eingereiht hatte, seine
Fahrt weiter beschleunigte, um den Wagen von Y.________ noch vor der Ausfahrt zu
überholen, wo er unter erheblicher Gefährdung des unbeteiligten Automobilisten dessen
Wagen ebenfalls noch passieren musste, hat er es, wie die Vorinstanz zutreffend erkennt, im
eigentlichen Sinne "darauf ankommen lassen". Aufgrund der Situation konnte er gar nicht
anders, als ernsthaft mit der Möglichkeit einer Tatbestandsverwirklichung zu rechnen.
Daran ändert auch der Umstand nichts, dass er sich bei seinem Manöver auch selbst
erheblich gefährdet hat. Zwar trifft zu, dass nach der Rechtsprechung die Annahme, der
Fahrzeuglenker habe sich gegen das Rechtsgut entschieden und nicht mehr im Sinne der
bewussten Fahrlässigkeit auf einen guten Ausgang vertraut, nicht leichthin getroffen
werden darf ( BGE 130 IV 58 E. 9.1.1, mit Hinweisen). Im zu beurteilenden Fall kann das
Verhalten des Beschwerdeführers aber nicht mehr als bloss verantwortungslose riskante
Fahrweise bzw. als unverantwortlicher Leichtsinn gewürdigt werden. Auch hier gilt, dass
der Beschwerdeführer offensichtlich das Ziel, dem Kontrahenten und den Mitfahrern die
eigene fahrerische Überlegenheit zu beweisen, höher bewertet hat als die eigene Sicherheit
und diejenige seines Beifahrers. Der drohende schwere Unfall mit seinen Folgen waren ihm
offensichtlich völlig gleichgültig (vgl. BGE 130 IV 58 E. 9.1.1 S. 65). Wenn der
Beschwerdeführer geltend macht, er habe darauf vertraut, er werde die Situation meistern,
liegt darin lediglich die blosse Hoffnung darauf, dass sich der Tatbestand dank glücklicher
Fügung doch nicht verwirklichen werde, welche die Inkaufnahme des Erfolgs nicht
ausschliesst ( BGE 130 IV 58 E. 9.1.1 S. 64; Claus Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil,
Band I, 4. Aufl. 2005, § 12 N 27 ). Aus diesen Gründen lässt sich das Verhalten des
Beschwerdeführers nicht mehr als fahrlässiges Handeln würdigen. Der Schuldspruch wegen
eventualvorsätzlicher Tötung verletzt daher kein Bundesrecht. Die Beschwerde erweist sich
somit als unbegründet.

E. 6



Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten ( Art. 278 Abs. 1 BStP ). Da die
Beschwerde von vornherein keine Aussicht auf Erfolg hatte ( Art. 152 Abs. 1 OG , vgl.
BGE 124 I 304 E. 2 mit Hinweisen), ist das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege
abzuweisen. Den schlechten finanziellen Verhältnissen des Beschwerdeführers kann bei der
Festsetzung der Gerichtsgebühr Rechnung getragen werden.
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